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Erwägungen

E. 2
beschlägt, die Angemessenheit zu überprüfen. Es geht nicht an, eine solche Frage im
Rahmen der Rechtsanwendung zu entscheiden. Vielmehr müsste in dieser Hinsicht der
Gesetzgeber tätig werden. Dazu ist festzuhalten, dass Art. 49 VwVG im Zusammenhang
mit der vom Volk abgelehnten Revision des BG über die Organisation der
Bundesrechtspflege nicht geändert wurde (vgl. auch den in dieser Revision neu eingefügten
Art. 98a Abs. 3 OG, der bloss vorsah, dass die Kantone Beschwerderecht und
Beschwerdegründe mindestens im gleichen Umfang wie für die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gewährleisten müssen, BBl 1989 II 880).
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